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Abschnitt 1 und Abschnitt 2

§§ 1 bis 50 (hier nicht abgebildet)

Abschnitt 3
Schadensausgleich

§51 ZumAusgleich verpflichtende Tatbestände

(1) Erleidet jemand

1. infolge einer rechtmäûigen Inanspruchnahme nach §20 Abs. 1 oder

2. durch eineMaûnahme auf Grund des § 62 Abs. 1

einen Schaden, so ist ihm ein angemessener Ausgleich zu gewähren.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn jemand

1. infolge einer rechtswidrigenMaûnahme oder

2. als unbeteiligter Dritter

bei der Erfüllung von Aufgaben der Bundespolizei einen Schaden erleidet.

(3) Der Ausgleich des Schadens wird auch Personen gewährt,

1. die mit Zustimmung der zuständigen Behörde freiwillig bei der Erfüllung von Auf-
gaben der Bundespolizei mitgewirkt oder Sachen zur Verfügung gestellt haben,

2. die nach§ 63Abs. 2 zuHilfspolizeibeamtenbestelltwordensindunddadurcheinen
Schaden erlitten haben.

(4) Weitergehende Ersatzansprüche, insbesondere aus Amtspflichtverletzung, blei-
ben unberührt.

Zu §51: Geändert durch G vom 21. 6. 2005 (BGBl I S. 1818) (1. 7. 2005).

§52 Inhalt, Art und Umfang des Ausgleichs

(1) 1 Der Ausgleich nach § 51 wird grds. nur für Vermögensschaden gewährt. 2 Für
entgangenen Gewinn, der über den Ausfall des gewöhnlichen Verdienstes oder Nut-
zungsentgeltes hinausgeht, und für Nachteile, die nicht in unmittelbarem Zusammen-
hangmit der behördlichenMaûnahme stehen, ist ein Ausgleich nur zu gewähren, wenn
und soweit dies zur Abwendung unbilliger Härten geboten erscheint.

(2) Bei einer Verletzung des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit ist auch der
Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, durch eine billige Entschädigung auszuglei-
chen.

(3) 1 Der Ausgleich wird in Geld gewährt. 2 Hat die zumAusgleich verpflichtendeMaû-
nahme die Aufhebung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit oder eine Vermehrung der
Bedürfnisse oder den Verlust oder die Beeinträchtigung einesRechtes auf Unterhalt zur
Folge, so ist der Ausgleich durch Entrichtung einer Rente zu gewähren. 3 §760 BGB ist
anzuwenden. 4 Statt der Rente kann eine Abfindung in Kapital verlangt werden, wenn
ein wichtiger Grund vorliegt. 5 Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, dass
ein anderer demGeschädigten Unterhalt zu gewähren hat.

(4) Stehen dem Geschädigten Ansprüche gegen Dritte zu, so ist, soweit diese An-
sprüche nach dem Inhalt und Umfang demAusgleichsanspruch entsprechen, der Aus-
gleich nur gegen Abtretung dieser Ansprüche zu gewähren.

(5) 1 Bei der Bemessung des Ausgleichs sind alle Umstände zu berücksichtigen, ins-
besondere Art und Vorhersehbarkeit des Schadens und ob der Geschädigte oder sein
Vermögendurch dieMaûnahmederBehörde geschütztworden ist. 2 HabenUmstände,
die der Geschädigte zu vertreten hat, auf die Entstehung oder Verschlimmerung des
Schadens eingewirkt, so hängt die Verpflichtung zumAusgleich sowie der Umfang des
Ausgleichs insbesondere davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem Ge-
schädigten oder durch die Behörde verursacht worden ist.

Zu §52: Geändert durch G vom 19. 7. 2002 (BGBl I S. 2674).
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§53 Ausgleich im Todesfall

(1) Im Falle der Tötung sind im Rahmen des §52 Abs. 5 die Kosten der Bestattung
demjenigen auszugleichen, dem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen.

(2) 1 Stand der Getötete zur Zeit der Verletzung zu einem Dritten in einem Verhältnis,
auf Grund dessen er diesem gegenüber kraft Gesetzes unterhaltspflichtig war oder
unterhaltspflichtig werden konnte, und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht
auf den Unterhalt entzogen, so kann der Dritte im Rahmen des § 52 Abs. 5 insoweit
einenangemessenenAusgleich verlangen, als derGetötetewährenddermutmaûlichen
Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen wäre. 2 § 52
Abs. 3 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden. 3 Der Ausgleich kann auch dann
verlangt werden, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht
geboren war.

§54 Verjährung des Ausgleichsanspruchs

Der Anspruch auf den Ausgleich verjährt in 3 Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem
der Geschädigte, im Falle des § 53 der Anspruchsberechtigte, von dem Schaden und
dem zumAusgleich Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis
in 30 Jahren von dem Eintritt des schädigenden Ereignisses an.

§55 Ausgleichspflichtiger, Ersatzansprüche

(1) 1 Ausgleichspflichtig ist die Bundesrepublik Deutschland. 2 Dies gilt auch für Amts-
handlungen eines Beamten der Polizei des Landes gemäû § 64 Abs. 1.

(2) 1 Die Bundesrepublik Deutschland kann von den nach den §§17 und 18 verant-
wortlichen Personen Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen, wenn sie auf Grund des
§51 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 2 oder Abs. 3 einen Ausgleich gewährt hat. 2 Sindmehrere Perso-
nen nebeneinander verantwortlich, so haften sie als Gesamtschuldner.

(3) Wurde ein Ausgleich auf Grund einer Amtshandlung eines Beamten der Polizei des
Landes gemäû §64 Abs. 1 nur wegen der Art und Weise der Durchführung einer Maû-
nahme gewährt, so kann die Bundesrepublik Deutschland von dem Land, in dessen
Dienst der Beamte steht, Ersatz ihrer Aufwendungen verlangen, es sei denn, dass sie
selbst die Verantwortung für die Art undWeise der Durchführung trägt.

§56 Rechtsweg

Für Ansprüche auf Schadensausgleich ist der ordentliche Rechtsweg, für Ansprüche
auf Aufwendungsersatz nach § 55 Abs. 2 und 3 der Verwaltungsrechtsweg gegeben.
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Abschnitt 4 und Abschnitt 5

§§ 57 bis 70 (hier nicht abgebildet)
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Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI)
±GesetzlicheRentenversicherung [SGBVI] ±

i. d. F. vom 19. 2. 2002 (BGBl I S. 754, 1404, 3384), zuletzt geändert durch G vom
22. 4. 2005 (BGBl I S. 1106)
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Neununddreiûigste Verordnung überdas anzurechnendeEinkommen
nach demBVG [AnrV]

vom 23. 6. 2005 (BGBl I S. 1728)

§1 [Geltungsbereich]

Diese Verordnung gilt im Gebiet der Bundesrepublik Deutschlandmit Ausnahme des in
Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebietes zur Feststellung der in § 2 ge-
nannten Leistungen, soweit die Ansprüche in der Zeit vom 1. 7. 2005 an bestehen.

§2 [Anzurechnendes Einkommen]

1 Das anzurechnende Einkommen zur Feststellung der Ausgleichsrenten, der Ehegat-
ten- und Kinderzuschläge sowie der Elternrenten (§ 33 Abs. 1, § 41 Abs. 3, § 47 Abs. 2,
§ 33a Abs. 1 Satz 3, § 33b Abs. 5 Satz 3 und §51 Abs. 4 BVG) ergibt sich aus der dieser
Verordnung als Anlage beigegebenen Tabelle. 2 In der Tabelle sind auch die nach An-
rechnung des Einkommens zustehenden Beträge an Ausgleichsrente und Elternrente
angegeben, die zustehende Elternrente jedoch nur insoweit, als kein Anspruch auf Er-
höhungsbeträge nach §51 Abs. 2 oder 3 BVG besteht. 3 Besteht Anspruch auf mindes-
tens einen Erhöhungsbetrag, so ist die zustehende Elternrente, ausgehend vom Ge-
samtbetrag der vollen Elternrente einschlieûlich des Erhöhungsbetrages, durch Abzie-
hen des in der Tabelle angegebenen anzurechnenden Einkommens zu ermitteln.

§3 [Abrundung des Bruttoeinkommens, Zusammentreffenmit Einkünften]

(1) Das Bruttoeinkommen ist vor Anwendung der Tabelle auf volle Euro nach unten
abzurunden.

(2) Treffen Einkünfte aus beiden Einkommensgruppen im Sinne des § 33 Abs. 1
[Satz 2] Buchst. a BVG zusammen, so ist die Stufenzahl getrennt für jede Einkommens-
gruppe zu ermitteln; die Zusammenzählung beider Werte ergibt vorbehaltlich der Vor-
schrift des § 41 Abs. 3 Satz 3 und des § 51 Abs. 4 BVG die für die Feststellung maû-
gebende Stufenzahl.

§4 [Feststellung des Ehegattenzuschlags/von Kinderzuschlägen]

(1) Zur Feststellung des Ehegattenzuschlags oder von Kinderzuschlägen ist von der
Stufenzahl, die für das tatsächliche Bruttoeinkommen angegeben ist, die Stufenzahl,
von der an die entsprechende Ausgleichsrente nicht mehr zusteht, abzuziehen; das
Ergebnis ist die zur Feststellungmaûgebende Stufenzahl.

(2) Trifft ein Ehegattenzuschlag mit mindestens einem Kinderzuschlag zusammen, so
ist zur Feststellung des Kinderzuschlags von dem nach Absatz 1 ermittelten anzurech-
nenden Einkommen ein Betrag in Höhe des Ehegattenzuschlags abzuziehen; das Er-
gebnis ist das anzurechnende Einkommen im Sinne des §33b Abs. 5 Satz 3 BVG.

§5 [Ermittlung derWerte für jede weitere Stufenzahl]

Soweit die Tabelle in einzelnenVersorgungsfällen nicht ausreicht, sinddieWerte für jede
weitere Stufenzahl wie folgt zu ermitteln:

1. Zur ErmittlungdesBruttoeinkommens, bis zudemdie zubildendenStufen reichen,
ist ausgehend von den Werten der Stufe 200 für Beschädigte bei Einkünften aus
gegenwärtiger Erwerbstätigkeit ein Betrag in Höhe von 8,790EUR und bei den
übrigen Einkünften ein Betrag in Höhe von 5,595EUR je Stufe hinzuzuzählen und
das Ergebnis jeweils auf volle Euro nach unten abzurunden.

2. Zur Ermittlung des jeder Stufe zugeordneten Betrages des anzurechnenden Ein-
kommens ist ausgehend von demWert bei Stufe 200 für Beschädigte je Stufe ein
Betrag in Höhe von 3,105EUR hinzuzuzählen und das Ergebnis jeweils auf volle
Euro nach unten abzurunden.
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§6 [Inkrafttreten/Auûerkrafttreten]

1 Diese Verordnung tritt am 1. 7. 2005 in Kraft. 2 Gleichzeitig tritt die 38. Verordnung über
das anzurechnende Einkommen nach dem BVG vom 24. 6. 2003 (BGBl I S. 986), geän-
dert durch die Verordnung vom 25. 6. 2004 (BGBl I S. 1404), auûer Kraft.

AnrV § 6 S. 41902


